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EnOcean Alliance Associate-Mitgliedsvertrag 
 
Gemeinsam mit der Bewerbung um eine Associate-Mitgliedschaft bei EnOcean Alliance bitten wir 
Sie, dem Folgenden zuzustimmen und das Folgende einzureichen: 
 
Dieser Vertrag wird zwischen EnOcean Alliance („Alliance”) und dem Associate-Mitglied 
(„Associate”), die im Online-Anmeldeformular angegeben sind. 
 
Eine Associate-Mitgliedschaft ist bestimmten Gruppen vorbehalten, wie Experten aus dem 
Baugewerbe (z.B. Architekten, Consultants, Bauherren); Universitäten, Forschungszentren und 
ähnlichen Einrichtungen; Versrgungsunternehmen 2nd & 3rd Tier-Zulieferer, die nicht direkt mit 
EnOcean Wireless-Modulen arbeiten, und kleinere Vertriebe. Der Associate-Mitgliedschaftsstatus 
muss vom Vorstand (Board of Directors) genehmigt werden. 
 
Das Associate-Mitglied erklärt sich dazu bereit und stimmt zu, dass sein Status als Associate-
Mitglied und/oder die Teilnahme an der Alliance den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, 
der Satzung der Alliance, den Vorschriften bezüglich der Rechte auf geistiges Eigentum der 
Alliance und den kartellrechtlichen Vorschriften unterliegt, die alle von Zeit zu Zeit geändert 
werden können, sowie den nachstehend angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
Verzichtserklärungen und Einschränkungen. Das Associate-Mitglied ist für alle Kosten und 
Ausgaben in Bezug auf und/oder im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Alliance 
verantwortlich und hat unter keinen Umständen Recht auf Rückerstattung seitens der Alliance. 
Die Rechte, Ansprüche und Begünstigungen und Pflichten des Associate-Mitglied werden vom 
Vorstand (Board of Directors) bestimmt und nicht vom Associate-Mitglied. Der Vertrag sieht vor, 
dass das Associate-Mitglied zur Teilnahme an bestimmten Abschnitten der Alliance-Sitzungen 
eingeladen wird, die vom Vorstand (Board of Directors) bestimmt werden. Dieser Vertrag für 
Associate-Mitglieder sowie alle daraus entstehenden Rechte können von der Alliance nach 
Mitteilung eines beliebigen Grundes oder ohne Grund gekündigt werden. 
 
Das Associate-Mitglied stimmt zu, dass die Alliance das recht hat, den Namen und eine 
Beschreibung der Geschäftstätigkeiten des Associate-Mitglieds auf der Alliance-Website, in 
Werbe- und Promotion-Material zu verwenden.  
 
Lizenz auf das Kennzeichen „EnOcean Alliance” und das „EnOcean Technology Ingredient" 
 

     
 
Die Alliance gewährt dem Associate-Mitglied hiermit eine tantiemenfreie, nicht-exklusive, nicht 
übertragebare, nicht-unterlizenzierbare, beschränkte Lizenz für die Laufzeit dieses Vertrags zur 
Nutzung des Kennzeichens „EnOcean Alliance” sowie des „EnOcean Technology Ingredient" 
gemäß den gültigen Markenzeichenvorschriften ausschließlich zur Verkaufsförderung, 
Weiterbildung, Verteilung und Verbreitung von informationen bezüglich der EnOcean-
Technologie und um verschiedene Parteien darüber zu informieren, dass das Unternehmen die 
EnOcean-Technologie unterstützt.  
 
Alle Rechte, Eigentumsansprüche und Ansprüche am „EnOcean Technology Ingredient”, dem 
Markenzeichen „EnOcean Alliance” und anderen Warenzeichen oder Markenzeichen der 
EnOcean Alliance, mit Ausnahme der Rechte des Associate-Mitglieds zur Nutzung der 
Warenzeichen während der Laufzeit dieses Vertrags, wie in diesem Vertrag beschrieben, 
verbbleiben bei EnOcean Alliance. Die Verwendung des Warenzeichens „EnOcean Alliance” 
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seitens des Associate-Mitglieds überträgt keine Rechte, Eigentumsansprüche oder Ansprüche 
auf das Warenzeichen oder jegliches andere Markenzeichen von EnOcean oder der Alliance. 
 
Anmeldegebühren: Das Associate-Mitglied stimmt zu, die Anmeldegebühr in Höhe von $500 
sowie Mitgliedschaftsgebühren zu zahlen, die alle zwei Jahre fällig sind.  
 
 


